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Beratungsgegenstand 
 
Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes; 
Widmung und Teileinziehung von Feldwegen 
(Referent: Herr Ring) 
 
Antrag: 
 
1. Die in der Anlage 1 gekennzeichneten Teilflächen des Feldweges werden gewidmet. 
2. Die in der Anlage 2 dargestellten Teilflächen der Feldwege werden eingezogen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt und bevollmächtigt, das Widmungs-  und Einziehungsverfahren 
durchzuführen und die entsprechenden Verfügungen zu erlassen. 
 
 
 
 
 
gez. 
 
Alexander Ring 
Berufsmäßiger Stadtrat 
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 
Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro:
     
     

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro:

     

     

     Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20   Euro:
  

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von  Euro für die 
Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung)
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet 
werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
      
 
 
Kurzvortrag: 
 
Die in der Anlage 1 schwarz gekennzeichneten Teilflächen der Gemarkung Gerolfing sollen als 
öffentlicher Feldweg gewidmet werden. 
 
Durch den Umbau an der Bussardstraße im Brückenbereich ist eine Zufahrt über zwei Teilstücke 
der gewidmeten Feldwege nicht mehr möglich, wie im Lageplan 2 dargestellt, daher wurden auf 
städtischen Grundstücken zwei neue Zufahrtswege geschaffen. Diese sollen öffentlich gewidmet 
werden, um den Landwirten die Zufahrt zu ihren Feldern zu ermöglichen, wie im Lageplan 1 
gekennzeichnet. 
 
Gleichzeitig werden die zwei Teilstücke der bestehenden Feldwege, wie in der Anlage 2 
gekennzeichnet eingezogen, da sie jegliche Verkehrsbedeutung verloren haben und nur noch 
zugänglich sind vom Wasserwirtschaftsamt zur Gewässerpflege. 
 
 



 


